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Gemäß § 51 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 
822) geändert worden ist, in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Regelung des Straßenverkehrs- und Kraftfahrwesens im Freistaat 
Sachsen (Sächsi-sches Straßenverkehrsrechtsgesetz – SächsStrVRG) 
vom 03. Mai 2019 (SächsGVBl. 2019, 317) wird die Verordnung über 
Beförderungsentgelte und –bedingungen im Gelegenheitsverkehr 
mit Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig erlassen:

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für den Verkehr mit Taxen von Unternehmen, 
die in der Stadt Leipzig ihren Betriebssitz haben.

§ 2 Allgemeine Fahrpreise

(1) Tagtarif (an Werktagen von 05.00 Uhr bis 20.00 Uhr):

km - Tarif 1. bis 3. km:   3,20 € pro km

km - Tarif 4. bis 10. km   2,20 € pro km

km - Tarif jeder weitere km:  2,10 € pro km

Wartezeit:     35,00 € pro h

Grundgebühr:     3,90 €.

Nachttarif (an Werktagen von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr),
Sonn- und Feiertagstarif:

km - Tarif 1. bis 3. km:   3,30 € pro km
 
km - Tarif 4. bis 10. km   2,50 € pro km

km - Tarif jeder weitere km:  2,20 € pro km

Wartezeit:     35,00 € pro h

Grundgebühr:     3,90 €.

Einmaliger Zuschlag für Großraumtaxen 
bei ausdrücklicher Bestellung oder ab 
5 Fahrgästen:     10,00 €

Fortschaltbetrag am Taxameter:  0,10 €.

(2) Bei Fahrten aus dem Pflichtfahrbereich mit einem Ziel außerhalb 
dieses Bereiches ist der Fahrpreis für die gesamte Strecke frei zu 
vereinbaren. Dies gilt entsprechend für Fahrten mit einem Aus-
gangspunkt außerhalb des Pflichtfahrbereiches zurück in diesen 
Bereich. Kommt es zu keiner Preisvereinbarung, gilt der Tarif des 
Pflichtfahrbe-reiches, so dass die gesamte besetzte Strecke nach 
Fahrpreisanzeiger zu fahren ist. 

(3) Bei Aufträgen zu Sonderanlässen wie Stadtrundfahrten, Hoch-
zeiten, Beerdigungen usw. können ebenfalls Vereinbarungspreise 
getroffen werden. Kommt es zu keiner Preisvereinbarung, gilt die 
Preisbindung des Pflichtfahrbereiches. Es ist also die gesamte be-
setzte Strecke nach Fahrpreisanzeiger zu fahren.
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(4) Sondervereinbarungen über Beförderungsentgelte für den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 PBefG 
sind vor ihrer Einführung der Genehmigungsbehörde zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

(5) Die Umschaltung von Tag- auf Nachttarif beim Fahrpreisanzeiger 
bzw. umgekehrt muss automatisch erfolgen.

(6) Für Fahrten vom und zum Flughafen Leipzig / Halle gelten die 
Tarife der Vereinbarung zum Bereithaltungsrecht am Flughafen 
Leipzig / Halle für Taxen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 3 Verwendung des Fahrpreisanzeigers

(1) Taxen müssen mit einem beleuchteten Fahrpreisanzeiger ausge-
rüstet sein. Die Vorschriften des Eichrechtes finden Anwendung. 
Der Fahrpreisanzeiger muss anzeigen:

- das Beförderungsentgelt und die jeweilige Tarifstufe,
- den einmaligen Zuschlag für Großraumtaxen,
- den einmaligen Zuschlag für Fahrten, die außerhalb des Pflicht-

fahrbereiches beginnen und enden,
- Uhrzeit und Kalendertag.

(2) Die Anzeige muss leicht ablesbar und bei Dunkelheit beleuchtet 
sein.

(3) Der Fahrpreisanzeiger darf erst an dem vom Besteller angege-
benen Bestellort nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrgast, bei 
Vorbestellung erst zur angegebenen Zeit, angeschaltet werden.

(4) Eine Beförderungsfahrt darf nur mit einem einwandfrei arbeitenden 
Fahrpreisanzeiger angetreten werden.

(5) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers während der Fahrt wird das 
Beförderungsentgelt nach der durchfahrenen Strecke berechnet. 
Der Fahrzeugführer hat den Fahrgast hierauf unverzüglich hinzu-
weisen. Nach Beendigung der Fahrt hat der Fahrzeugführer dem 
Unternehmer eine Störung des Fahrpreisanzeigers unverzüglich 
anzuzeigen. Der Unternehmer hat die Störung unverzüglich zu 
beheben, d.h. vor Behebung der Störung darf keine weitere Fahrt 
durchgeführt werden.

§ 4 Beförderungsbedingungen

(1) Gepäck, ausgenommen kleines Handgepäck, ist im Kofferraum 
des Fahrzeuges unterzubringen. Soweit es die Betriebssicherheit 
zulässt, kann der Taxifahrer gestatten, dass das Gepäck auch anders 
untergebracht wird. Gegenstände, die über die Wagenbegrenzung 
hinausragen, sind von der Beförderung ausgeschlossen.

(2) Tiere dürfen nur dann mitgeführt werden, wenn die Betriebssicher-
heit dadurch nicht gefährdet wird. Blindenhunde in Begleitung 
von Blinden sind immer zu befördern. Tiere dürfen auf Sitzplätzen 
nicht untergebracht werden.

(3) Das Beförderungsentgelt ist grundsätzlich nach Beendigung der 
Fahrt an den Taxifahrer zu zahlen. Der Taxifahrer kann jedoch 
schon bei Antritt der Fahrt einen Vorschuss in Höhe des voraus-
sichtlichen Fahrpreises verlangen.
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(4) Auf Verlangen des Fahrgastes hat der Taxifahrer eine Fahrpreis-
quittung auszuhändigen. Auf der Quittung müssen Datum, Ge-
samtpreis, Fahrstrecke und Ordnungsnummer angegeben sein. 
Die Quittung ist mit der Unterschrift des Taxifahrers und dem 
Stempel des Taxibetriebes zu versehen.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt und kann nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 und § 61 
Abs. 2 PBefG mit einer Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen den Vorschriften

1. ein nach § 2 Abs. 1 dieser Verordnung unzulässiges Entgelt fordert,
2. entgegen § 2 Abs. 4 dieser Verordnung eine getroffene Sonderver-

einbarung nicht genehmigen lässt,
3. ein nach § 2 Abs. 6 dieser Verordnung unzulässiges Entgelt fordert,
4. eine nach § 4 Abs. 4 dieser Verordnung zu erteilende Quittung 

nicht aushändigt oder nicht ordnungsgemäß ausstellt.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 7. Tag nach Veröffentlichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Pflichtfahr-
bereich Stadt Leipzig vom 21.01.2021 außer Kraft. ■

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Leipzig, den 16.09.2022

Auf Grund von notwendigen technischen Umstellungen kann die 
neue Beförderungsentgeltverordnung erst am 29.10.2022 umgesetzt 
werden. Bis dahin ist die Beförderungsentgeltverordnung vom 
21.01.2021 weiterhin anzuwenden. 
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung, 26.10.2022, 17.00 Uhr, 
Neues Rathaus, Zi. 262, Sitzungssaal des Stadtrates
Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung der Tagesordnung
Protokollbestätigung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 28.09.2022

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss und Grunderwerb Radverkehrsanla-

ge östlich der Baalsdorfer Straße zwischen Baalsdorf und Holzhausen
 - Dezernat Stadtentwicklung und Bau (VII-DS-06299)
 - Beschlussfassung
 - 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Hohe Heide - Aus-

bau der Fahrbahn und Neubau einer Radverkehrsanlage zwischen 
Göbschelwitz und Hohenheida

 - Dezernat Stadtentwicklung und Bau (VII-DS-06926-DS-01)
Beschlussfassung
 - Baubeschluss Verwaltungsgebäude am Südfriedhof Leipzig, Fried-

hofsweg 3, Teilmodernisierung Gebäudehülle + innere Modernisie-
rung Erschließungsbereiche

 - Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Umwelt, Klima, 
Ordnung und Sport (VII-DS-06987)

Beschlussfassung
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss - zugangsgesicherte Fahrradabstel-

lanlagen (Bike IT) (Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO)
 - Dezernat Stadtentwicklung und Bau  (VII-DS-07021)

Beschlussfassung
 - Ausführungsbeschluss für die Ausstattung von Schulbibliotheken 

durch eine Firma für Bibliothekseinrichtungen (2023 – 2024)
 - Dezernat Jugend, Schule und Demokratie  
 -  VII-DS-07270

Beschlussfassung
 - Versorgungsverträge mit dem Diakonischen Werk, Innere Mission 

Leipzig e. V. und der SZL Suchtzentrum gGmbH für die Jahre 2023 
und 2024

 - Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt  (VII-DS-07369)
Beschlussfassung
 - Entlastung des Aufsichtsrates der Leipziger Messe GmbH für das 

Geschäftsjahr 2021
 - Oberbürgermeister  (VII-DS-07438)

Beschlussfassung
 - Leistungsvereinbarung mit dem Städtischen Klinikum „St. Georg“ 

Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Zentrum für Drogenhilfe 
für die Jahre 2023 und 2024

 - Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt  
 -  VII-DS-07448

Beschlussfassung
 - Förderung von Baumaßnahmen zur Errichtung eines Stadtteilzent-

rums „Oberdeck“ in der Heilandskirche aus Mitteln der Parteien und 
Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO) in Verbindung 
mit einer überplanmäßige Auszahlung nach §79 (1) SächsGemO

 - Dezernat Stadtentwicklung und Bau  (VII-DS-07524)
Beschlussfassung
 - Fortführung der Versorgungsverträge für die Bereitstellung und 

Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komple-
mentären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig mit freien 
Trägern für die Jahre 2023 und 2024

 - Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt  
 -  VII-DS-07537-NF-01
 - Beschlussfassung

Informationen
 - Jahresabschlussreports bbvl 2021 – Nachlieferung
 - Oberbürgermeister (VII-Ifo-07443-Ifo-01)
 - Information zur Kenntnis■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende  

des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

19.10.2022, 16:00 Uhr, Zi. 495, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Feststellungen der Ausschussmitglieder, die das Protokoll der Sitzung 
mit unterzeichnen werden
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 07.09.2022
Berichte aus den Eigenbetrieben
- Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe
- Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
- Städtisches Klinikum „St. Georg“
Vorlagen zur Beratung 
- Umstrukturierung im Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe                        

VII-DS-07532  
Vorlagen zur Information
- Überprüfung Pachtzinshöhe – Pachtvertrag Eigenbetrieb Städtisches 

Klinikum „St. Georg“ Leipzig und Klinikum St. Georg gGmbH; De-
zernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt (VII-DS-07407)

Verschiedenes ■

Betriebsausschuss  
Jugend, Soziales, Gesundheit

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Stadtbezirksbeiräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht 
vor. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie 
den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de

Sitzung des Stadtbezirksbeirates West am 24.10.2022, 18 Uhr,im  
Freizeittreff Völkerfreundschaft, Stuttgarter Allee 9, 04209 
Leipzig. Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadt-
bezirksbeirat-west.
- Stadtbezirksbudget
- Grundsatzbeschluss Bildungs-und Bürgerzentrum Grünau unter 

Einbeziehung der Völkerfreundschaft und Neubau einer wettkampf-
tauglichen 3-Feld-Sporthalle

-  Kyiv not Kiew
Sitzung des Stadtbezirksbeirates Nordost am 26.10.2022, 17:30 
Uhr, im KulturGut Schloss Schönefeld, Zeumerstr. 1, 04347 
Leipzig. Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadt-
bezirksbeirat-nordost.
- Einwohneranfragen
- Sachstandsbericht Wodanstraße
- Anträge des SBB an die Ratsversammlung
- Anträge zum Stadtbezirksbudget
Sitzung des Stadtbezirksbeirates Ost am 26.10.2022, 18 Uhr im 
BSZ 7, Neustädter Straße, 1 04315 Leipzig. Weitere Informationen 
unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
- Anträge zum Stadtbezirksbudget
- Information zum Grundschulneubau in Anger-Crottendorf 
- Beratung zu Haushaltsanträgen des SBB Ost ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

http://www.leipzig.de 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
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Sprechzeiten der  
Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmeln am 24.10.2022 
um 18.30 Uhr im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 
Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung durch die Ortsvorsteherin
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, 

der Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner
 - Protokollkontrolle
 - Beratung und Beschlussfassung zur Vorlage VII-DS-07021 Bau- und 

Finanzierungsbeschluss - zugangsgesicherte Fahrradabstellanlagen 
(Bike IT) (Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO)

 - Beratung und Beschlussfassung zur Vorlage VI-DS-06526-01-DS-02 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von 
ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung)

 - Patenschaftsmodell-Gespräch mit Herrn Clemens Schülke,  
Wirtschaftsbürgemeister

 - Vorstellung Mobilitätskonzept zum Bebauungsplan 445  
„Wohngebiet zur Alten Brauerei“

 - Einwohnerfragen
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 26.10.2022 um 19 Uhr
im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeindeamts Burghausen, 
Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Beratung und Abstimmung über die Beschlußvorlage-Nr. VII-

DS-07361 
 - Kenntnisnahme der Beschlußvorlage-Nr. VII-DS-06526-NF-DS-02 
 - Beratung Änderungsantrag zum Entwurf des Doppelhaushaltes 

2023, 2024 – Erhöhung der Druckkostenzuschüsse für Ortsteilblätter
 - Brauchtumsmittel 
 - Bürgerfragen
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 27.10.2022 um 19 Uhr 
im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig,  Plaußiger 
Dorfstraße 19, 04349 Leipzig
-  Eröffnung & Begrüßung
-  Feststellung der Beschlussfähigkeit
-  Neues aus Plaußig & der Umgebung
 zusätzl. Fragen für den Fragebogen Ortschaftsbefragung
-  Neues aus der Ratsversammlung
-  Beschluss-/ Informationsvorlagen
 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von 

ehrenamtlichen Tätigen
-  Projekte
-  Bürgerfragen ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
http://www.leipzig.de
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 13.07.2022 den Jahres-
abschluss des Wirtschaftsjahres 01.01.2020 bis 31.12.2020 festgestellt. 
Gemäß § 19 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes bzw. § 34 der 
Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wird das Jahresergebnis wie 
folgt bekannt gegeben:
1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 in der Fassung vom 05.03.2021 

(Anlage 2) wird festgestellt.
2.  Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 87.920,30 wird nach Ver-

rechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag (EUR 4.506,95) in 
Höhe von EUR 83.413,35 auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Mit Datum 28.12.2020 wurde dem Städtischen Eigenbetrieb Be-
hindertenhilfe gemäß RB VII-DS-01538-NF-02 seitens der Stadt 
Leipzig eine Zuweisung zum Ausgleich des pandemiebedingten 
Verlustes i. H. v. € 97.000,00 für das Wirtschaftsjahr 2020 aus-
gezahlt. Der Nachweis der Notwendigkeit des Ausgleichs des 
pandemiebedingten Schadens wurde im Jahresabschluss 2020 des 
Eigenbetriebs erbracht. Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht 
demnach nicht.

4.  Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 

31.12.2020 Entlastung erteilt.

Anlage 2 zu Beschlusspunkt 1.  31.12.2020
Bilanzsumme in € 37.781.138,03
davon entfallen

Aktiva  Passiva 
Anlagevermögen 33.809.646,82 Eigenkapital 511.290,00
Umlaufvermögen  3.940.100,04 Kapitalrücklage 4.479.237,45
Kassenbestand 20.183,05 Gewinnrücklage 688.225,01
Rechnungsabgrenzungsposten 11.208,12 Verlustvortrag Vorjahre 4.506,95
    Jahresfehlbetrag/-überschuss -87.920,30
    Sonderposten für Investitionszuschüsse 21.398.557,91
    Rückstellungen 1.072.000,00
    Verbindlichkeiten 9.680.862,77
    Rechnungsabgrenzungsposten 34.378,24

Summe der Erträge 34.965.809,31
Summe der Aufwendungen 35.053.729,61
Jahresfehlbetrag 87.920,30

Feststellung des Jahresabschlusses für das  
Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 für den  

Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig

Der Jahresabschluss des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe 
wurde geprüft von der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig. 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks: 
„Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städti-
scher Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in den diesem Bericht 
als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten 
Fassungen aufschiebend bedingt den am 5. März 2021 in Leipzig unter-
zeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss des Städtischer Eigen-
betrieb Behindertenhilfe, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 in der Fassung festgestellt wird, die 
diesem Jahresabschluss zugrunde gelegt worden ist, erteilen wir den 
nachstehenden Bestätigungsvermerk:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS    An den Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig 
PRÜFUNGSURTEIL    Wir haben den Jahresabschluss des Städtischer 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Nach unserer 
Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-

langen den Vorschriften des § 31 Abs. 1Satz 2 SächsEigBVO i. V. m. 
den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB i. V. m. § 33 Abs. 1 SächsEigBVO 
erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 32 Abs. 2 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANT-
WORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES 
BETRIEBSAUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND 
DEN LAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 
SächsEigBVO in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
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Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder un-
beabsichtigten — falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 31 
Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS Unsere 
Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
i. V. m. § 32 Abs. 2 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung 
üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — be-

absichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs 
abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“
Öffentliche Auslegung: Der Jahresabschluss 2020 liegt in der Zeit vom 
17.10.2022 bis 26.10.2022, von 09:00 bis 15:00 Uhr in der Geschäftsstelle 
des Eigenbetriebes, Riebeckstraße 63 Haus 1, 04317 Leipzig öffentlich 
aus.  ■
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Jahresabschluss zum 31.12.2021
der Stadt- und  

Kreissparkasse Leipzig
Der vollständige Jahresabschluss wurde am 
2. August 2022 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. ■

Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

Widmung Weg 6402
Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist, wird der unten näher bezeichnete Weg dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet:
 

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung: OT Lausen-Grünau Weg 6402, Teilflächen der Flur-
stücke 102/12 und 156/2 jeweils der Gemarkung Lausen von Ratzel-
straße bis Flurstück 99/6  Gemarkung Lausen,  Gesamtlänge ca. 200  
m, beschränkt öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr). 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Sitzanschrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheran-
schrift, Verkehrs- und Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde, Prager 
Straße 118-136, Technisches Rathaus, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de 
durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-123 7673 möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

http://info@leipzig.de
http:// info@leipzig.de-mail.de
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Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 
I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht: 

Die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH hat bei der Stadt Leipzig 
als untere Wasserbehörde eine Erlaubnis für vorübergehende Ge-
wässerbenutzungen (Absenkung des Druckspiegels im Grundwas-
serleiter zur Trockenhaltung von drei Baugruben sowie Einleitung 
des geförderten Grundwassers in die Pleiße bzw. den Pleißemühl-
graben) im Zusammenhang mit Voruntersuchungen zur Sanierung 
des Dükers der Trinkwasserleitung HVL 4 an der Pleiße in Leipzig 
beantragt. Für das Vorhaben war gemäß § 7 Absatz 2 UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung über die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) durchzuführen. 
Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung 
der Öffentlichkeit bekannt.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht vorliegt, weil 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann. Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der 
UVP-Pflicht als wesentlich angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Grundwasserentnahme zur 
Entspannung des Grundwasserleiters mit einer geplanten Dauer von 
ca. 4 Wochen. Die Unterkante des Auelehms wird voraussichtlich 
nicht unterschritten, Ausnahmen können maximal im Nahbereich 
der Baugruben bis max. 8 m Entfernung auftreten. Nach Abschluss 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des  
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) – hier: Voruntersuchung zum Schlaucheinzug im 
Pleißedüker (HVL 4), Az. 36.10.07-2022/012088

der bauzeitlichen Absenkung des Grundwasserspiegels ist davon 
auszugehen, dass sich die ursprünglichen Verhältnisse im Grund-
wasser innerhalb kurzer Zeit wieder einstellen. Der Wiederanstieg 
des Grundwasserstands ist bis zum Erreichen eines (quasi) statio-
nären Zustands zu überwachen. Eine erhebliche Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit als Folge der Grundwasserentnahme 
ist nicht zu erwarten.
Die Maßnahmen finden auf Flächen statt, die sich im FFH-Gebiet 
„Leipziger Auwald“, im gleichnamigen SPA-Gebiet sowie im gleich-
namigen Landschaftsschutzgebiet befinden. Nachteilige Auswirkun-
gen bezüglich der Schutzzwecke der Gebiete sind nicht zu erwarten. 
Durch die Überwachung der Qualität des geförderten Grundwassers 
wird gewährleistet, dass kein schadstoffbelastetes Grundwasser in 
die Pleiße bzw. den Pleißemühlgraben eingeleitet wird. Eine Beein-
flussung von Luft, Klima, Landschaft, Tieren oder der biologischen 
Vielfalt erfolgt durch die Grundwasserentnahme nicht. Negative 
Auswirkungen auf Bauwerke und bautechnische Infrastruktur sind 
unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■

Leipzig, den 06.10.2022    
Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 13.10.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 477 „Wohnquartiere östlich der 
Zollschuppenstraße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann während der Dienststunden

Mo./Mi.   8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07705). 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 477 befindet sich in Leipzig 
Südwest, im Ortsteil Plagwitz zwischen Naumburger Straße, Gießer-
straße, Markranstädter Straße und Zollschuppenstraße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrecht-
lichen Grundlagen dafür geschaffen werden, die bereits bestehenden 
Grünstrukturen zu sichern und einer aktuell nach § 34 BauGB poten-
ziell möglichen Flächenversiegelung vorzubeugen.  ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich der  
Zollschuppenstraße“, Leipzig-Südwest, 

Aufstellungsbeschluss
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 Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig gemäß § 70 (3) Sächsische 
Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für 
das Vorhaben: „Neubau einer Balkonanlage als Stahlkonstruktion im 

Anschluss an ein bestehendes Gebäude“, Breunsdorffstraße 1, Leipzig, 
Gemarkung Thekla, Flurstück 364“

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.10.2022 unter dem Akten-
zeichen 63-2022-001181-SB-63.22-DKI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
1.  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Neubau einer Balkonanlage 

als Stahlkonstruktion im Anschluss an ein bestehendes Gebäude, 
Breunsdorffstraße 1, Leipzig, Gemarkung Thekla, Flurstück 364 
im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 

(Sonderbau) ist erteilt.
2.  Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
3.   Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager unter der Telefonnummer: 0341 / 123-5242 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:abd@leipzig.de
mailto:info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau einer ehemaligen Büroflä-
che zu einer Bürofläche mit geänderter Fluchtwegssituation“, 

Nordstraße 17, 19, 21, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1976/4

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 10.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-004989-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 Umbau einer ehemaligen Bürofläche zu einer Bürofläche mit ge-

änderter Fluchtwegssituation: Nordstraße 17, 19, 21, Leipzig
 Gemarkung Leipzig, Flurstück 1976/4 im Genehmigungsverfahren 

nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4 - 6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118 - 120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a (2) Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a (2) Satz 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 (5) De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5168 gebeten. ■

http://abd@leipzig.de
http://info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Wohnungszusammenlegung“
Hans-Oster-Straße 15, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 345/a

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 

als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-008205-VV-63.30-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
1.  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Wohnungszusammenle-

gung Hans-Oster-Straße 15, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 
345/a im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2.  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
3.  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5237 gebeten. ■

mailto:abd@leipzig.de
mailto:info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträgliche Genehmigung zum 
Anbau eines Balkons im Erdgeschoss, Josephinenstraße 33“,  

Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 680
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträgliche Genehmi-

gung zum Anbau eines Balkons im Erdgeschoss, Josephinenstraße 
33“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 680, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8925 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-005981-VV-63.41-HWI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

mailto:abd@leipzig.de
http://info@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Fassadenrekonstruktion, Umbau 
Dachgeschosswohnung und Dachlodge sowie -terrasse, Errichtung 

zweier Balkonanlagen, Nachgenehmigung der vorhandenen Nutzung 
im Erdgeschoss“, Käthe-Kollwitz-Straße 103,  
Leipzig Gemarkung Leipzig, Flurstück 2863/b

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Fassadenrekonstruktion, 
Umbau Dachgeschosswohnung und Dachlodge sowie -terrasse, 
Errichtung zweier Balkonanlagen, Nachgenehmigung der vorhan-
denen Nutzung im Erdgeschoss, Käthe-Kollwitz-Straße 103“, Leipzig 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2863/b, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5123 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-015275-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

http://abd@leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Grundriss- und  
Nutzungsänderung von 2 Wohneinheiten KG/Souterrain und  

2 Wohneinheiten im Dachgeschoss, von Büro zu Wohnen,  
Kurt-Eisner-Straße 77“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3355

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben:  „Grundriss- und Nutzungs-
änderung von 2 Wohneinheiten KG/Souterrain und 2 Wohnein-
heiten im Dachgeschoss, von Büro zu Wohnen, Kurt-Eisner-Straße 
77“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3355, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen  Ab-
weichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die Wohnungen nicht 
barrierefrei erreichbar sind.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen.
4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5167 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-003790-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

http://abd@leipzig.de 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines  
denkmalgeschützten Hinterhauses zu Wohnzwecken“,

Mierendorffstraße 51, Leipzig Gemarkung Anger, Flurstück 119

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2022-006497-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Nutzungsänderung eines denkmalgeschützten Hinterhauses zu 

Wohnzwecken Mierendorffstraße 51, Leipzig Gemarkung Anger, 
Flurstück 119“ im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Sitzanschrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucher-
anschrift: Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
 

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8926 gebeten.■

http://abd@leipzig.de
http://nfo@leipzig.de-mail.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Wohnhauses mit 
35 Wohnungen, Tiefgarage mit 14 Stellplätzen“, Karl-Liebknecht-Straße 

148, LeipzigGemarkung Connewitz, Flurstücke 452/p, 452/s

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als 

untere Bauaufsichtsbehörde am 18.11.2019 unter dem Aktenzeichen 
63-2018-006533-VV-63.42-BFA die Verlängerung der Geltungsdauer 
des Bescheides mit folgendem verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Wohn-
hauses mit 35 Wohnungen, Tiefgarage mit 14 Stellplätzen Karl-
Liebknecht-Straße 148, Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstücke 
452/p, 452/s“ im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Sitzanschrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucher-
anschrift: Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5157 gebeten. ■

https://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:elektronisches-amtsblatt%40leipzig.de?subject=
http://abd@leipzig.de
http://info@leipzig.de-mail.de
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